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75. Quartierplan. Am 24. April 1968 ersuchte der Ge­
meinderat Maur um Genehmigung seines Beschlusses vom 
5. März 1968 betreffend Festsetzung des privaten Quartier­
planes Maiacher. Dieser Beschluss wurde am 15. März 1968 
im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und den betroffenen 
Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeugnis des 
Bezirksrates Uster vom 23. April 1968 sind gegen die Quar­
tierplanfestsetzung keine Rekurse eingegangen. 

Das Quartierplangebiet wird im Osten durch die W ass­
bergstrasse, im Norden und Westen durch die Bundtstrasse 
und im Süden durch das Anschlussbauwer·k Forch der Forch­
strasse, Hauptverkehrsstrasse N, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, 
begrenzt. Das ganze Gebiet liegt inn erhalb des sich in Bear­
beitung befindlichen generellen Kanalisationsprojektes der 
Gemeinde lVlam·, wir auch innerhalb der Bauzonen nach gel­
tendem Zonenplan. 

Der Erschliessung des Quartierplangebietes dienen nebst 
den umgrenzenden Strassen eine von der W assbergstrasse aus­
gehende Ringstrasse sowie der bestehende Forchfussweg zwi­
schen del' vVassbergstrassr und der Bundtstrasse. 

Die mit 20 m bis 21 man der Quartierstrasse und mit 14 m 
bis 16 111 am :F1orchfussweg festgelegten Baulinienabstände 
entsprechen ihrer Bedeutung. Die mit Regierungsratsbeschluss 
Nr. 735/1963 an der W assbergstrasse, mit Regierungsratsbe­
schluss Nr. 3663/196] an der Bundtstrasse und mit Regierungs­
ratsbeschluss Nr. 4032/1964 an der Forchstrasse, Hauptvel'­
kehrsstrasse N, Staatsstrasse I. Kl. Nr. l , bereits genehmigten 
Baulinien stimmen mit denjenigen des Quartierplanes über­
ein. Bei den Einmündungen der Quartierstrasse in die Wass­
bergstrasse und des Forchfussweges in die Bundtstrasse wer­
den die jeweiligen Baulinien geöffnet. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Der Gemeinderat wird gemäss §§ 16 und 19 des Bau­

gesetzes den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen haben. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschli ess t der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Maur vom 5. März 

1968 betreffend Genehmigung des privaten Quartierplancs 
Maiache1· mit Baulinien der Erschliessungsstrassen sowie Oeff­
nung der Baulinien an der VV assbergstrassc bei den Einmün­
dungen der Quartierstrasse und an der Bundtstrasse bei der 
Einmündung des Forchfussweges wird gemäss den eingereich­
ten Plänen genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Maur für sich und 
zuhan den cler· beteiligten Gnmdeigentürnel' unter Rücksen­
dung ein rs P lansatzes mit Genehmigungsvermerk, an den Be­
zirksrat Uster sowie an die Baudirektion. 

Zürich, den 9. Januar 1969. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 


